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Die Zeit drängt. Um Bußgelder zu vermei-
den muss bereits ab dem 01.01.2021 der Ver-
brauch Dritter, die Strom aus privilegierter 
Eigenerzeugung nutzen, rechtskonform abge-
grenzt sein. Diese Neuregelung des § 62b EEG 
stellt viele Organisationen aktuell vor große 
Herausforderungen.

Die Neuregelung betrifft alle Organisationen, 
die keine bzw. eine verringerte EEG-Umlage 
auf Strom aus privilegierter Eigenerzeugung 
zahlen und diesen an Drittverbraucher wei-
terleiten. Die Drittverbräuche müssen nun 
viertelstundengenau abgegrenzt werden. Dies 
setzt ein Messkonzept und eine mess- und eich-
rechtskonforme, in zeitgleiche 15-Minuten-In-
tervalle aufgelöste und manipulationssichere 
Erfassung von Erzeugung und Verbrauch vor-
aus (§ 62b Absatz 1 Satz 2 EEG).

Übliche aufwendige Lösungen
Ein Lösungsansatz, von dem man regelmäßig 
hört, ist die Installation spezieller speicherfä-
higer, geeichter Zähler oder Messgeräte, die 
zusätzlich mit einer Zeitsynchronisation aus-
gestattet sind. Diese speichern Messwerte in 
den geforderten 15-Minuten-Intervallen. Doch 
dieses Unterfangen ist teuer! An mindestens 
vier Messstellen müssen diese speziellen Zäh-
ler installiert werden: Einspeisung vom Ver-
sorger, Eigenerzeugung, Rückspeisung in das 
Versorgernetz und Weiterleitung zum Dritt-
verbraucher. Die Hardwarekosten sind sehr 

hoch - vom Aufwand der Installation ganz zu 
schweigen. 
Aber - muss das wirklich sein? § 62b EEG 
verlangt nämlich nur, dass die Messeinrich-
tungen mess- und eichrechtskonform sind. 
Weitere technische Vorgaben gibt es nicht. 
Das Messkonzept muss ggf. von einem Wirt-
schaftsprüfer bestätigt werden. Dies hat 
die Bundesnetzagentur deZem auf Anfrage 
bestätigt.

Unkomplizierte deZem Lösung
Übliche geeichte Messgeräte mit Daten-
schnittstelle reichen aus um die Anforde-
rungen des EEG zu erfüllen. Denn die sichere 
Speicherung der Messwerte kann auch in ei-
ner nachgeschalteten revisionssicheren Daten-
bank stattfinden. Auf dieser Basis hat deZem 
ein einfach realisierbares Messkonzept ent-
wickelt: Der Datenlogger iPCX synchronisiert 
sich laufend auf die "gesetzliche ", d. h. die 
offizielle von der PTB zur Verfügung gestell-
te Zeit, sammelt automatisiert und zeitgleich 
die benötigten Daten von bis zu 50 geeichten 
Zählern per Modbus und leitet diese manipu-
lationssicher an die deZem Plattform weiter. 
Mit virtuellen Zählern kann nun der Eigenver-
brauch viertelstundenscharf aufbereitet wer-
den. Die Dauer der Speicherung historischer 
Daten ist unbegrenzt möglich und die über-
tragenen Daten gehen auch bei Zählerausfall 
nicht verloren. deZem unterstützt gerne bei 
der Ausarbeitung des genauen Messkonzeptes 
für Ihre Organisation!

Neuregelung der EEG-Umlage 
rechtskonform umsetzen
Schnelle und kosteneffiziente Abgrenzung von Drittverbrauchern
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Datenlogger iPCX in Verteilerkasten

Direkter Nachweis des Drittverbrauchs
Das neue deZem EEG-Modul bietet weiteren 
Komfort: Verschiedene Auswertungen und 
Statistiken auf einen Blick als “Webreport”, 
auch für komplizierte Strukturen mit Hunder-
ten von Zählern. Alle notwendigen Messreihen 
können exportiert werden, z. B. zur Vorlage 
bei Prüfern oder zur Weiterverarbeitung. Spe-
zialfälle, wie die “gewillkürte Nachrangrege-
lung”, werden auf Wunsch abgebildet.

Das deZem EEG-Modul kann als Sonderfunk-
tion zum ISO-50001- und zu allen Profi-Soft-
warepaketen hinzugebucht werden. 

Vorteile
Messkonzept  - einfach & unkompliziert:
• Reguläre mess- und eichrechtskonforme 

Messeinrichtungen ausreichend
• Bestandsstruktur ist problemlos an den Da-

tenlogger iPCX anbindbar
• Manipulationssichere Übertragung und 

Speicherung der Messwerte
• Auch geeignet für große, komplizierte 

Zählerstrukturen
• Unterstützung beim Entwickeln und Um-

setzen eines konkreten Messkonzepts, das 
die gesetzlichen Vorgaben erfüllt

Abgrenzung von Drittverbrauchern auf 
der deZem Plattform:
• Eigenverbrauch, Drittverbrauch usw. je-

derzeit viertelstunden-scharf sichtbar
• Monatsverbräuche, Jahresverbräuche usw. 

einfach abgrenzbar
• Datenexport, Vergleichsmöglichkeiten und 

Plausibilisierung für Prüfer
• Beliebig lange Speicherung der Daten
• Auswertung für einfache Konstellationen 

in div. deZem Softwarepaketen enthalten

EEG-Modul:
• Alle wesentlichen Auswertungen und Sta-

tistiken als vorkonfigurierter, revisionssi-
cherer "Webreport"

• Ausbau des EEG-Moduls zum Abrech-
nungstool gegenüber Dritten möglich


